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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen 
Neutralität (Neutralitätsinitiative)» 
 
 

vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1,  
nach Prüfung der am 11. April 20242 eingereichten Volksinitiative «Wahrung der 
schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom [Datum]3, 

beschliesst: 

Art. 1  

1 Die Volksinitiative vom 11. April 2024 «Wahrung der schweizerischen Neutralität 
(Neutralitätsinitiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unter-
breitet. 

2 Sie lautet: 

 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 54a4  Schweizerische Neutralität 

1 Die Schweiz ist neutral. Ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet. 

2 Die Schweiz tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei. Vorbehalten ist 
eine Zusammenarbeit mit solchen Bündnissen für den Fall eines direkten militäri-
schen Angriffs auf die Schweiz oder für den Fall von Handlungen zur Vorbereitung 
eines solchen Angriffs. 

  

 
1  SR 101 
2  BBl 2024 1206 
3  BBl 2024 … 
4  Die endgültige Nummerierung dieses Artikels wird nach der Volksabstimmung von der 

Bundeskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die anderen gel-
tenden Bestimmungen der Bundesverfassung. 
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3 Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen 
Drittstaaten und trifft auch keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen gegen krieg-
führende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der Organisation der 
Vereinten Nationen (UNO) sowie Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung von 
nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen anderer Staaten. 

4 Die Schweiz nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Lösung 
von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung. 

Art. 2  

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

 

  

 

 

 

 

 


